
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

 � Ja : Nein

 � Es wird damit ein Mindestanteil an nachhal-
tigen Investitionen mit einem Umweltziel 
getätigt:  %

 � in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind

 � in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind

: Es werden damit ökologische/soziale Merk-
male beworben und obwohl keine nach-
haltigen Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 75 % an 
nachhaltigen Investitionen

 � mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-
tigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig einzustufen sind

: mit einem Umweltziel in Wirtschaftstä-
tigkeiten, die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind

� mit einem sozialen Ziel

� Es wird damit ein Mindestanteil an nachhal-
tigen Investitionen mit einem sozialen Ziel 
getätigt:  %

� Es werden damit ökologische/soziale Merk-
male beworben, aber keine nachhaltigen 
Investitionen getätigt.

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben? 

Die Aktivitäten des Sondervermögens zielen auf die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich 
unter 2,0°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau ab („Temperaturziel“). 

Mindestens 75 Prozent des Immobilienbestandes des Sondervermögens, gemessen als Verkehrswert 
der nachhaltigen Immobilien im Verhältnis zum Immobilienvermögen, müssen unterhalb des Tempe-
raturziels liegen. Dabei wird eine Immobilie erst nach einer Übergangsphase von maximal vier Jahren 
ab Erwerb für das Sondervermögen in die Berechnung der Quote einbezogen. Diese Übergangsphase 
soll der schrittweisen energetischen Optimierung von Bestandsimmobilien zur Erreichung des Tempe-
raturziels dienen. 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 
Der Dekarbonisierungspfad des Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) dient als Benchmark, gegen 
die die CO2-Emissionen des Immobilienvermögens des Sondervermögens gemessen werden.  

Schlüsselindikator für die CO2-Intensität sind die CO2-Emissionen in kg/m² p. a. Bezugsfläche ist 
gemäß CRREM die Bruttofläche. Inputdaten für das CRREM-Tool sind Energieverbrauch bzw. -bedarf 
gemäß Abgrenzung CRREM. Die Daten werden durch Abrechnungen der Energielieferanten oder aus 
anderen sachgerechten Quellen (z. B. Energieausweisen) ermittelt. Für die Berechnung der CO2-Emis-
sionen werden die Emissionsfaktoren gemäß CRREM herangezogen. Im Fall von Fernwärme erfolgt die 
Berechnung der CO2-Emissionen in Einklang mit den Vorgaben von CRREM anhand der Emissionsfakto-
ren der örtlichen Fernwärmeversorger. 

Anschließend wird das Immobilienvermögen des Sondervermögens gegen die immobilien- und lan-
desspezifischen Dekarbonisierungsziele des jeweils letzten Kalenderjahres nach CRREM gemessen. 

Eine Immobilie gilt als nachhaltig, wenn ihre CO2-Emissionen in kg/m² des jeweils letzten Kalender-

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private 52990055VZWAO6AMYD59

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine Wirt-
schaftstätigkeit, die zur Errei-
chung eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investition keine 
Umweltziele oder sozialen Ziele 
erheblich beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die investiert 
wird, Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikations-system, das in 
der Verordnung (EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten enthält. 
In dieser Verordnung ist kein Ver-
zeichnis der sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. 
Nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könnten Taxo-
nomie-konform sein oder nicht.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren 
wird gemessen, inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merk-
male erreicht werden.

Bei den wichtigsten nachtei-
ligen Auswirkungen handelt 
es sich um die bedeutendsten 
nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in den 
Bereichen Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung der Men-
schenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung.



jahres unterhalb des Dekarbonisierungsziels des entsprechenden Kalenderjahres nach CRREM für das 
Temperaturziel liegen sowie die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß 2.1 dieses Ver-
kaufsprospektes ausgeschlossen werden können.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getä-
tigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 
Die Aktivitäten des Sondervermögens zielen auf die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich 
unter 2,0°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau ab („Temperaturziel“). 

Mindestens 75 Prozent des Immobilienbestandes des Sonder vermögens, gemessen als Verkehrswert 
der nachhaltigen Immobilien im Verhältnis zum Immobilienvermögen, müssen unterhalb des Tempe-
raturziels liegen. Dabei wird eine Immobilie erst nach einer Übergangsphase von maximal vier Jahren 
ab Erwerb für das Sondervermögen in die Berechnung der Quote einbezogen. Diese Übergangsphase 
soll der schrittweisen energetischen Optimierung von Bestandsimmobilien zur Erreichung des Tempe-
raturziels dienen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 
getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 
erheblich schaden? 
Das Sondervermögen vermeidet im Rahmen seiner nachhaltigen Investitionen erhebliche Be-
einträchtigungen von Nachhaltigkeitszielen, indem es für die beiden nachfolgend benannten 
Nachhaltigkeits-indikatoren für nachteilige Auswirkungen eine entsprechende Environmental 
Due Diligence vornimmt:

1. Vermeidung von Umweltbelastungen durch fossile Brennstoffe

2. Vermeidung von Umweltbelastungen, die von energieineffizienten Immobilien ausgehen.

Eine Immobilie kann nur dann als nachhaltig qualifzieren, wenn die Kriterien für diese Nachhal-
tigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen ebenfalls erfüllt werden.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die für Investitionen in Immobilien genannten Indikatoren in Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 werden als verbindliches Element der Anlagestrategie des Son-
dervermögens berücksichtigt und dienen als Indikatoren für eine Bewertung von nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Demnach ist eine Investition in eine Immobilie nur 
dann als nachhaltig einzustufen, wenn diese auch die Indikatoren in Anhang 1 Tabelle 1 der De-
legierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt und dies anhand der folgenden Prüfungen 
nachweist: 

1. Vermeidung von Umweltbelastungen durch fossile Brennstoffe

Das Sondervermögen investiert im Rahmen seiner nachhaltigen Investitionen ausschließlich in 
Immobilien, die nicht im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung (abgesehen vom Ei-
genbedarf des Gebäudes, z. B. für Notstromaggregate), dem Transport oder der Herstellung von 
fossilen Brennstoffen stehen. Zulässig ist der Erwerb von Immobilien, bei denen die betreffenden 
Aktivitäten innerhalb eines Jahres nach Erwerb eingestellt werden.

Das Kriterium gilt auch dann als verletzt, wenn Gewinnung, Lagerung, Transport oder Herstel-
lung fossiler Brennstoffe nicht direkt auf dem Grundstück erfolgen, die Immobile aber Teil der 
Infrastruktur zur Gewinnung, Lagerung, Transport oder Herstellung ist. Beispielsweise zählt eine 
Steuerungszentrale für ein Erdgasnetz zur Infrastruktur für den Transport von Erdgas. 

Das Kriterium gilt nicht als verletzt, wenn Mieter im Bereich Gewinnung, Lagerung, Transport 
oder Herstellung fossiler Brennstoffe tätig sind, die eigentliche Gewinnung, Lagerung, Transport 
oder Herstellung jedoch nicht in der Immobilie erfolgt. Beispielsweise gilt das Kriterium nicht 
als verletzt, wenn in der Immobilie die Personalabteilung des betreffenden Mieters angesiedelt 
ist.

Schlüsselindikator für dieses Kriterium ist der Anteil der Immobilien, die in Zusammenhang mit 
der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen 
stehen (Verkehrswert der Immobilien, die das Kriterium einhalten, im Verhältnis zum Immobili-
envermögen). 

2. Vermeidung von Umweltbelastungen, die von energieineffizienten Immobilien ausgeht

Das Sondervermögen investiert im Rahmen seiner nachhaltigen Investitionen ausschließlich in 
Immobilien, die energieeffizient sind. 

Schlüsselindikator für die Gesamtenergieeffizienz des Immobilienportfolios ist der Anteil ener-
gieineffizienter Immobilien (Verkehrswert der energieineffizienten Immobilien im Verhältnis zum 
Immobilienvermögen). Zur Beurteilung der Energieineffizienz einer Immobilie ist die Formel 
gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 vom 6. April 2022 anzuwenden.



Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltig keitsfaktoren werden sowohl im 
Rahmen des Ankaufsprozesses von Immobilien als auch kontinuierlich im Rahmen der Regel-
prozesse des Risikomanagements der Gesellschaft betrachtet (Environmental Due Diligence, 
siehe auch 2.3 dieses Verkaufsprospekts).

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen 
und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 
Nähere Angaben: 

Die Gesellschaft bzw. die Immobilien-Gesellschaften werden plangemäß keine Investitionen in 
multinationale Unternehmen vornehmen, sodass die entsprechenden OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen hier nicht anwendbar sein sollten. Die Leitprinzipien der Vereinten Nati-
onen für Wirtschaft und Menschenrechte sollen bei den Investitionen beachtet werden.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren berücksichtigt?
: Ja

Die für Investitionen in Immobilien genannten Indikatoren in Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 werden als verbindliches Element der Anlagestrategie des Sonderver-
mögens berücksichtigt und dienen als Indikatoren für eine mögliche Bewertung von nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Demnach ist eine Investition in eine Immobilie nur dann 
als nachhaltig einzustufen, wenn diese auch die Indikatoren in Anhang 1 Tabelle 1 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt und dies anhand der folgenden Prüfungen nachweist: 

1. Vermeidung von Umweltbelastungen durch fossile Brennstoffe

Das Sondervermögen investiert im Rahmen seiner nachhaltigen Investitionen ausschließlich in 
Immobilien, die nicht im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung (abgesehen vom Eigen-
bedarf des Gebäudes, z. B. für Notstromaggregate), dem Transport oder der Herstellung von fossilen 
Brennstoffen stehen. Zulässig ist der Erwerb von Immobilien, bei denen die betreffenden Aktivitäten 
innerhalb eines Jahres nach Erwerb eingestellt werden.

2. Vermeidung von Umweltbelastungen, die von energieineffizienten Immobilien ausgeht

Das Sondervermögen investiert im Rahmen seiner nachhaltigen Investitionen ausschließlich in Im-
mobilien, die energieeffizient sind. Eine Immobilie gilt als energieeffizient, wenn sie nicht energiei-
neffizient im Sinne der in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 festgelegten Formel 
ist. 

Über den Erfüllungsgrad der beiden vorstehend genannten Indikatoren wird in dem um Anhang IV der 
Verordnung (EU) 2022/1288 zu ergänzenden Jahresbericht des Sondervermögens berichtet.

 � Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
Das Anlageziel des Sondervermögens besteht darin, Mieterträge aus direkt und indirekt gehaltenen 
Immobilien sowie Erträge auch in Form von Dividenden und Zinsen zu erzielen. Das Sondervermögen 
strebt einen nachhaltigen Wertzuwachs der Immobilien, stabile Mieterträge und regelmäßige, stabile 
Ausschüttungen an. 

Das Anlageziel soll durch eine professionelle Portfolioverwaltung, durch aktives Asset Management, 
durch eine sorgfältige Auswahl der Zielregionen, Standorte und Gebäude, durch eine geographische 
Diversifikation, durch eine Diversifikation nach Nutzungsarten, durch die Auswahl bonitätsstarker 
Mieter und durch den Abschluss vorwiegend langfristiger Mietverträge erreicht werden.

Eine Immobilie ist nur dann erwerbbar, wenn folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

1. Es darf nur in Ballungsräumen investiert werden, die beim Makrostandortrating bestimmte Min-
destpunktzahlen erreichen. Unter anderem muss die Gesamtpunktzahl im Makrostandortrating 
über dem Durchschnitt aller im Makrostandortrating berücksichtigten Standorte (rund 600 Städ-
te in rund 500 Ballungsräumen in Europa) liegen;

2. Es darf nur in Immobilien investiert werden, die bei der Prüfung der (Mikro-)Standort- und Ge-
bäudequalität eine Gesamtpunktzahl von mindestens 60 erzielen;

3. Die Ausschlusskriterien für Mieter gemäß 2.1 dieses Verkaufsprospekts werden eingehalten;

Sollten Immobilien bei Ankauf nicht oder im Laufe der Zeit nicht mehr die Merkmale erfüllen, werden 
entweder gemäß den Empfehlungen des Nachhaltigkeitsberaters die an den betroffenen Immobilien 
erforderlichen Maßnahmen innerhalb von vier Jahren durchgeführt oder die betroffenen Immobilien 
innerhalb einer angemessenen Frist veräußert. Immobilien, die allein aufgrund ihres Makrostandor-
tes den Merkmalen nicht mehr entsprechen, können nach sachgerechtem Ermessen auch weiterhin 
gehalten werden. Die Übergangsphase nach 2.2. dieses Informationsdokumentes bleibt davon unbe-
rührt.

Die Anlagestrategie dient als 
Richtschnur für Investitionsent-
scheidungen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispielsweise 
Investitionsziele oder Risikotole-
ranz berücksichtigt werden.



Zusätzlich muss für das Immobilienvermögen der Mindestanteil an nachhaltigen Immobilieninvestiti-
onen gemäß 2.2. dieses Informationsdokumentes eingehalten werden.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investi-
tionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? 
Eine Immobilie ist nur dann im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie erwerbbar, wenn folgende 
Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

Mindestens 75 Prozent des Immobilienbestandes des Sondervermögens müssen als nachhaltige 
Immobilie qualifizieren, gemessen als Verkehrswert der nachhaltigen Immobilien im Verhältnis zum 
Immobilienvermögen. Dabei wird eine Immobilie erst nach einer Übergangsphase von maximal vier 
Jahren ab Erwerb für das Sondervermögen in die Berechnung der Quote einbezogen. Diese Über-
gangsphase soll der schrittweisen energetischen Optimierung von Bestandsimmobilien zur Errei-
chung des Temperaturziels dienen. 

Eine Immobilie gilt als nachhaltig, wenn ihre CO2-Emissionen in kg/m² des jeweils letzten Kalender-
jahres unterhalb des Dekarbonisierungsziels des entsprechenden Kalenderjahres nach CRREM für das 
Temperaturziel liegen sowie die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß 2.1 dieses Infor-
mationsdokumentes ausgeschlossen werden können.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Be-
tracht gezogenen Investitionen reduziert? 
Es besteht keine Verpflichtung, den Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Be-
tracht gezogenen Investitionen um einen bestimmten Mindestsatz zu reduzieren.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, bewertet? 
Die Gesellschaft investiert in Immobilien-Gesellschaften, die kein eigenes Personal beschäftigen und 
die regelmäßig keinen umfangreichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Sofern die Verwaltung dieser 
Immobilien-Gesellschaften nicht durch Mitarbeiter der Gesellschaft erfolgt, wird im Rahmen der 
Dienstleister Due Diligence geprüft, ob es Anzeichen für Verstöße gegen Grundsätze verantwortungs-
voller Unternehmensführung gibt.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
Das Sondervermögen tätigt mittelbare und unmittelbare Investitionen in Immobilien, die in die Un-
terkategorie „#1 Nachhaltige Investitionen“ fallen und zur Erreichung des Umweltziels Klimaschutz 
beitragen. Nach den Anlagebedingungen wird eine Quote von nachhaltigen Immobilien gemäß Arti-
kel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 von mindestens 75 Prozent des gesamten Immobilien-
bestandes des AIF-Sondervermögens angestrebt.

Zudem gehören die Anlage liquider Mittel sowie der Abschluss von Derivaten zu Absicherungszwecken 
zur Anlagestrategie, die in die Unterkategorie „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“ fallen.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzpro-
dukts, die

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen einge-
stuft werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unter-
kategorien:

Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit öko-
logischen oder sozialen Zielen.

Die Vermögensallokation gibt 
den jeweiligen Anteil der Investi-
tionen in bestimmte Vermögens-
werte an.

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den Anteil der:

• Umsatzerlöse, die den Anteil 
der Ein- nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln

• Investitionsausgaben (Ca-
pEx), die die umweltfreund-
lichen Investitionen der Un-
ternehmen, in die investiert 
wird, aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft

• Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln

Die Verfahrensweisen einer gu-
ten Unternehmensführung um-
fassen solide Managementstruk-
turen, die Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die Vergütung 
von Mitarbeitern sowie die Ein-
haltung der Steuervorschriften.

Investitionen

Sonstige Umweltziele

#1A Nachhaltige 
Investitionen

#1 Ausge-
richtet auf 

ökologische 
oder soziale 

Merkmale

#2 Andere 
Investitionen



Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen öko-
logischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
Derivate werden ausschließlich für Absicherungszwecke erworben und mit ihnen werden keine ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale beworben.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxo-
nomie konform? 
0 Prozent

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 
75 Prozent

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ih-
nen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
Barmittel zur Liquiditätssteuerung sowie Derivate zu Absicherungs-zwecken. Weiterhin Immobilien in 
Höhe von bis zu 25 Prozent, gemessen als Verkehrswert dieser Immobilien im Verhältnis zum Immobi-
lienvermögen, die nicht als nachhaltig qualfizieren oder mit denen darüber hinaus keine ökologischen 
oder sozialen Merkmale beworben werden. 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? 
Der Dekarbonisierungspfad des Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) dient als Benchmark, gegen 
die die CO2-Emissionen des Immobilienvermögens des Sondervermögens gemessen werden.

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologi-
schen und sozialen Merkmale ausgerichtet?

Es erfolgen regelmäßige Anpassungen des CRREM-Budgets in Bezug auf die CO2-Emissionen, das 
bis zum Jahr 2050 fortgeschrieben wird. 

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?

Immobilien des Sondervermögens qualifizieren als nachhaltig, wenn ihre CO2-Emissionen in kg/
m² des jeweils letzten Kalenderjahres unterhalb des Dekarbonisierungsziels des entsprechenden 
Kalenderjahres nach CRREM für das Temperaturziel liegen.

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Es gibt keinen Marktindex, der mehr Datenpunkte als CRREM enthält. 

 sind nachhaltige Investi-
tionen mit einem Umweltziel, 
die die Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstätig-
keiten gemäß der EU-Taxonomie 
nicht berücksichtigen.

Bei den Referenzwerten handelt 
es sich um Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob das Finanz-
produkt die beworbenen ökolo-
gischen oder sozialen Merkmale 
erreicht.

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investiti-
onen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur 
Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 
Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Ermöglichende Tätigkeiten wir-
ken unmittelbar ermöglichend 
darauf hin, dass andere Tätigkei-
ten einen wesentlichen Beitrag zu 
den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tä-
tigkeiten, für die es noch keine 
CO2-armen Alternativen gibt und 
die unter anderem Treibhaus-
gasemissionswerte aufweisen, 
die den besten Leistungen ent-
sprechen.

2. Taxonomie-Konformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investitionen

1. Taxonomie-Konformität der
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investitionen

n/a 0 %



Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? Es wird eine 
Verlinkung auf die Internetseite des Indexanbieters erwartet, auf der die Informationen einsehbar 
sind.

www.crrem.eu

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?
Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

http://qsreep.sustainablerealestate.de


